
Seite 1

Amt Brück
- Der Amtsdirektor -

Eingang im Sitzungsbüro: 18.11.2025 Beschluss-Nr.: Bh-00-128/25

Aktenzeichen:

Amt: Büro des Amtsdirektors zu behandeln in:

Datum: 11.11.2025 öffentlicher Sitzung X

Version: 1 nicht öffentl. Sitzung

Betreff:Berufung eines sachkundigen Einwohners in den Sozialausschuss (Antrag CDU-
Fraktion vom 30.10.2025) 
Kurzinfo zum Beschluss  

Finanzielle Auswirkungen: Ja

Gesamtkosten: 30,00  je Teilnahme
an Sitzungen des

SozA Bh 

Jährliche Folgekosten:  

Finanzierung
Eigenanteil:

 Objektbezogene
Einnahmen:

 

Haushaltsbelastung:  

Veranschlagung: Ja mit  

Produktkonto: 11100.542100 FinanzH: ErgebnisH:

geprüft und bestätigt:
Unterschrift Kämmerer

geprüft und bestätigt:
Amtsleiter Amtsdirektor

Beratungsfolge Version Sitzung Anw. Dafür Dag. Enth. Beschlossen

SozA 1 27.11.2025
GV 1 04.12.2025

O  Weitere Beratungsfolgen auf der 2. Seite
 

Unterschrift / Datum:

Vorsitzender der GV



Seite 2

Beschluss-Nr.: Bh-00-128/25

Beratungsfolge Version Sitzung Anw. Dafür Dag. Enth. Beschlossen

Beschlusstext:
Die Gemeindevertretung Borkheide beschließt Herrn Stefan Michael als sachkundigen
Einwohner in den Sozialausschuss zu berufen. 

Unterschrift / Datum:

Vorsitzender der GV

Begründung

Herr Michael hat sich bereits im Sozialausschuss vorgestellt und dort einen sehr
engagierten und kompetenten Eindruck hinterlassen. Er wird für die ehrenamtliche Aufgabe
des Kinder- und Jugendbeauftragten der Gemeinde Borkheide vorgeschlagen.
Darüber hinaus beabsichtigen wir, Herrn Michael aus unserer Fraktion heraus für die
nächste Gemeindevertretersitzung als sachkundigen Einwohner im Sozialausschuss
vorzuschlagen, um eine enge Verbindung zwischen dem Beauftragten und der
Ausschussarbeit sicherzustellen.

Hinweis der Verwaltung:
Die finanziellen  Auswirkungen  richten  sich  nach  der  Häufigkeit  der  Sitzungen  des
Sozialausschusses, an  denen  Herr  Michael  als  sachkundiger  Einwohner  (skE)  teilnehmen
wird. Daher kann eine genaue finanzielle Auswirkung vorab nicht beziffert  werden. Es wird
je Teilnahme  als  skE  am  Sozialausschuss ein  Sitzungsgeld  in  Höhe  von  30,00   gezahlt.
Die serfolgt gemäß den in der Entschädigungssatzung verankerten Regelungen.  


